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Beschlussempfehlung
des Haushaltsausschusses (8. Ausschuss) 

zu dem Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans 
für das Haushaltsjahr 2020 (Haushaltsgesetz 2020) 
- Drucksache 19/11800 - 

hier: Einzelplan 20 

Bundesrechnungshof 

Der Bundestag wolle beschließen, 
den Entwurf des Einzelplans 20 mit den aus anliegender Zusammenstellung*) 
ersichtlichen Änderungen und den sich daraus ergebenden Änderungen der 
Abschlusssummen, im Übrigen unverändert nach der Vorlage - Drucksache 
19/11800 Anlage -, anzunehmen. 

Berlin, den 25. September 2019 

Der Haushaltsausschuss 

Peter Boehringer 
Vorsitzender 

Ekin Deligöz 
Berichterstatterin 

Dr. André Berghegger 
Berichterstatter 

Esther Dilcher 
Berichterstatterin 

Ulrike Schielke-Ziesing 
Berichterstatterin 

Ulla Ihnen 
Berichterstatterin 

Michael Leutert 
Berichterstatter 

*) Die Beschlüsse des Haushaltsausschusses zu den zurückgestellten Titeln folgen in einer Ergänzung zu dieser 
Beschlussempfehlung, die in Einzelfällen auch Änderungen zu bereits gefassten Beschlüssen enthalten kann. 

V
orabfassung - w

ird durch die entgültige Fassung ersetzt.

juris Lex QS
28042024 ()



Drucksache 19/13418 - 2 - Deutscher Bundestag - 19. Wahlperiode 

Zusammenstellung

des Entwurfs des Einzelplans 20 
Bundesrechnungshof 
- Drucksache 19/11800 Anlage - 
mit den Beschlüssen des Haushaltsausschusses (8. Ausschuss) 

Entwurf Beschlüsse des 8. Ausschusses 

Geldansätze bei Einnahmen und Ausgaben 
sowie bei Verpflichtungsermächtigungen in 1 000 € 

Kapitel 2011 - Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben 

Tit. 545 01  Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen  Tit. 545 01   Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen  
30 140 

Kapitel 2012 - Bundesrechnungshof 

Tit. 422 01  Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beam-
tinnen und Beamten 

Tit. 422 01   Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beam-
tinnen und Beamten 

71 733 71 623 

V
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ird durch die entgültige Fassung ersetzt.
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